
iei~latt zur Parlamentskorrespondenz 

Anfrage 

4.z Ab«. ir. C r e 4 1 ~ r, Kin d 1 und Genossen 

.a die BuDde8~egierung, 

2. Juni 1954 

betreffend Zustellung von Dienstbriefen an Parteien ohne Frei~chung • 

............. 
Es ereignet sich immer wieder, daß PostsendUngen von Behörden an Par­

teien ohne Freimachung zugestellt werden und aus 41eeem Grunde die An­

naue VOB Adressaten ",erweigert wird. ,D~oWOhl naoh der Z:ro als auch naoh 

dem AVG auch 1m Falle, der Ersatzzustellu!lg die Postgebühr verlangt wird 

und der Ersatzadressat meist noch weniger bereit ist, diese zu leisten, 

mehren sich diejenigen Fälle in untragbarer Weise, in denen hinterlegte 

PostSUcke als zugestellt gelten, weil der Adressat nicht bereit ist, das 

Nachporto zu bezahlen. Dies~ Zustellungen sind faktisch gar leine Zustel­

lungen, 4en~ der Adressat erfährt nicht deren Inhalt, wird aber so behan­

delt, als ob er in Kenntnis desselben wäre. Solche Zustände gefährden die 

Reohtsaicherheit, wie alle jene Fälle, in denen es zur Überspitzuns von 

aechtseinrichtungen kommt. 

Zu all dem kommt der Umstand, daß die Zustellungen von Dienststücken 

mit 4em Vermerk "Porto vom Empfänger einheben" ungesetzlich Sil1d, denn es 

existiert keine gesetzliohe Vorsohrift, die eine Verpflichtung zur Bezah­

,lung VOD i.rtis VOD Dienststücken durch Parteien vorsähe. Die einz~ge 

Stutze tindetdie Anbringung dieses Vermerkes im § , der Verordnung vottl 

4. JUfti 1947, BGB1.Nr. 112. ~iese Verordnung beruft sich auf das Porto­

fttetheita-Aufhebunssgef;letz vom 28,. März 1947. BGB1.Nr. 98, und auf die 

§§ 23 und 24 des Portogesetzes vom 5. November 1831. Aber kei~e der ba. 
~~,ellen Gesetzesstellen taugt als Stütze für diesen Satz des § 3 der Ver-/ 

o.&nuac ~r. 112. Dieee Verfügung ist daher zweifellos gesetzwidrig. 

Da, iortofreiheits-Aufhebungsgesetz vom 28. März 1947 hebt die aus 
M' NB-Zeit be,stehende Portofreiheit des Briefverkehrs des Bundes, der 

~.4er, der Bezirke und der Gemeinden auf. Das Gesetz führt anstelle des­
.e. die ",estundete" Porto zahlung der öffentliohen Ämter ein. Die 6ffent­

lieken Ämter können demnaoh - sie müssen es aber nioht - durch Aufgabe 
aittels Äutgabebuoh sioh der Portozah1ung entledigen. Diese Aufgabepro­

.Mur 1st ,egenüber der vor 19'8 gebräuohliohen ("Jahresgebühr" , d.h. :.pau-
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sohalierte Portozahlung duroh Behörden) viel sohwerfälliger und mit einem 

eatl.wllieh gröSerenVerwaltuD.gsaufwand Te rbunden. Außerdem wird duroh di e 

~etzige Regelung der iortozahlun& der ;Behörden der Willkür Tür und Tor 

geCSffnet, da es v611ig im freien Ermessen der B$ö:rden liegt, ob sie Dienst .. 

sendungen als "bar bezahlt" erklären oder dem Adressaten zu Zahlung anweisen. 

Die dieebezügU.ohe Regelung in der monarohistischen Ira war die völli­

geforto:t'reiheit. Diiaselbe Regelung galt während der deutschen Ära (frei 

durch Ablösung Reioh). 

Die derzeit ge:ltenc;le Regelung ist die sohwerfälU.gste, teuerste und 

die Parteien am me:i:'sten belästigende. 
" 

;Es ist angesiohts des riesigen Verwaltungsaufwandes der jetzigen 

R .. gelung die Frage t ob eich diese ganze irozedur überhaupt bezahlt macht. 
. un"'er,· 

. Die .1 fertigten Abgeordneten riohten daher. an die Eundesregierung die 

A n f r ,og e' 

Ist die Bunde.regierung bereit. mitzuteilen, welohe finanziellen 

Ergebnisse diese nunmehrige ~egelung des Portoredhtes der Behörden hatte. 

und ob die. Bundesregierung bereit wäre. zur Vereinfachung des behördlichen 

Briefverkehrs zu einer befriedigenderen und die Bevö].erung weniger drüoken­

den Regelung zurück~uführen? 

-.--$t-.-.... -
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